
Bürgermeister/in Beigeordnete/r Fachbereichsleiter/in

Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder hat in ihrer         Sitzung am
den empfohlenen Beschluss mit � Änderung(en) und � Ergänzung(en) � gefasst � nicht gefasst.

F.d.R.d.A.

Vorlage � öffentlich
� nichtöffentlich Vorlage-Nr.:

Der Bürgermeister
Fachbereich:

zur Vorberatung an: � Hauptausschuss
� Finanzauschuss
� Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss
� Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss
� Personal- und Rechnungsprüfungsausschuss
� Bühnenausschuss
� Ortsbeiräte/Ortsbeirat:

zur Unterrichtung an: � PersonalratDatum:
zum Beschluss an: � Hauptausschuss

� Stadtverordnetenversammlung

Betreff:  Verfahren für die Bestimmung der Stellvertreter für die Mitglieder des Verwaltungsrates der Stadtsparkasse Schwedt

Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt:

1. den Stellvertreter für die Gruppe der der Stadtverordnetenversammlung angehörenden weiteren Mitgliedern des
Verwaltungsrates der Stadtsparkasse Schwedt zu wählen,

2. den Stellvertreter für die Gruppe der übrigen weiteren Mitglieder des Verwaltungsrates der Stadtsparkasse Schwedt zu
wählen.

Finanzielle Auswirkungen:
� keine � im Verwaltungshaushalt � im Vermögenshaushalt
� Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt. � Die Mittel werden im Haushaltsplan eingestellt.
Einnahmen: Ausgaben: Haushaltsstelle: Haushaltsjahr:

� Die Mittel stehen nicht zur Verfügung.
� Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung:
� Mindereinnahmen werden in folgender Höhe wirksam:
Deckungsvorschlag:

Datum/Unterschrift Kämmerer/Kämmerin:
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15. Januar 2004



Begründung:

Gesetzliche Grundlagen: § 11 Bbg Sparkassengesetz

Gemäß § 11 Absatz 1 Bbg Sparkassengesetz wird für die Gruppe der der Stadtverordnetenversammlung angehörenden
weiteren Mitglieder und für die Gruppe der übrigen weiteren Mitglieder des Verwaltungsrates der Stadtsparkasse Schwedt für
den Fall der Verhinderung ein Stellvertreter oder unter Festlegung ihrer Reihenfolge zwei Stellvertreter in für jede Gruppe
getrennten Verfahren bestellt.

Das Bbg Sparkassengesetz schreibt das Verfahren nicht vor. Die Gemeindeordnung enthält ebenfalls keine Regelung darüber,
wie Stellvertreter zu bestimmen sind. Deshalb ist durch Einzelbeschluss der Stadtverordnetenversammlung das Verfahren zu
bestimmen.

Die SPD-Fraktion hatte vorgeschlagen, die Stellvertreter zu wählen, die PDS-Fraktion hat vorgeschlagen, den bisher
unbeteiligten Fraktionen das Zugriffsrecht einzuräumen. Die Fraktionen der CDU, der BfS und der FDP haben sich bisher nicht
geäußert.

Es wird vorgeschlagen, den Stellvertreter für die jeweilige Gruppe der Verwaltungsratsmitglieder in getrennten Wahlverfahren
zu ermitteln, weil die Wahl das demokratische Verfahren ist.


